
Anlage: Erläuterungen zum Eigenanteil und zum Verwendungsnachweis 
 
 
1. Eigenanteil im Sinn von Ziffer 6.1 der Förderrichtlinie 
 
Als Eigenanteil an den zuwendungsfähigen Ausgaben kommen Geldleistungen sowie 
Eigenarbeitsleistungen in Betracht. Geldleistungen der Antragstellerinnen und Antragsteller 
sind aus eigenen Mitteln (Mitgliedsbeiträgen, Erträgen) bzw. Eigenersatzmitteln (Spenden, 
Stiftungsmitteln) bereitzustellen. Als Eigenarbeitsleistungen können nur Arbeitsleistungen 
von ehrenamtlich oder freiwillig tätigen natürlichen Personen berücksichtigt werden, die 
unentgeltlich erfolgen.  
 
Die Kriterien für die Anerkennung der Eigenarbeitsleistungen als zuwendungsfähige 
Ausgaben sowie die Bewertung der Eigenarbeitsleistungen erfolgen entsprechend den 
Grundsätzen der Ziffern 2 und 3 des 4. Abschnitts des 
Zuwendungsrechtsergänzungserlasses vom 06.06.2016 – 21.12-04011-8 (MBl. LSA S. 383). 
Die Bewilligungsbehörde entscheidet über die Anerkennung der Eigenarbeitsleistung. 
 
 
 
2. Verwendungsnachweis nach Ziffer 6.5 der Förderrichtlinie 
 
Im Sachbericht sind die Verwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen. 
Die Empfängerinnen und Empfänger von Zuwendungen haben darauf einzugehen, inwieweit 
die im Zuwendungsbescheid genannten Ziele erreicht worden sind, ggf. welche Mängel 
aufgetreten sind, welche Ursachen diese haben und welche Schlussfolgerungen daraus 
gezogen werden.  
 
Im zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 
voneinander getrennt, entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans, auszuweisen. 
Die Ausgabenbelege (Rechnungen, Kontoauszüge usw.) sind im Original (mit dem Hinweis 
„sachlich und rechnerisch richtig“) vorzulegen. 
 


